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Präambel

Die UmweltBank setzt sich für den Erhalt unserer natür-
lichen Lebensgrundlagen, insbesondere für klares Wasser, 
reine Luft und eine gesunde Umwelt ein. Die UmweltBank 
verwirklicht Ideen, die allen zugute kommen. Sie unter-
stützt die ökologische Entwicklung unserer Gesellschaft 
und fördert integrative und vorbeugende Maßnahmen des 
Umweltschutzes. Die Schwerpunkte des Bankgeschäftes 
der UmweltBank liegen in den Bereichen

	 Sonnenenergie,
	 Wind- und Wasserkraft,
	 Blockheizkraftwerke,
	 Niedrigenergiebauweise,
	 umweltfreundliche Produktion,
	 Kreislaufwirtschaft,
	 ökologische Landwirtschaft,
	 Recycling.

Die UmweltBank engagiert sich darüber hinaus für weitere 
Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes sowie für 
umwelt- und sozialverträgliche Vorhaben.

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Firma, Sitz
1. 	� Die Firma der Gesellschaft lautet: UmweltBank 	

Aktiengesellschaft.
2. 	 Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Nürnberg.

§ 2
Gegenstand und Zweck des Unternehmens
1. 	� Gegenstand und Gesellschaftszweck der UmweltBank 

AG sind Geschäfte und Tätigkeiten im Sinne des § 1 
Abs. 1 Ziffern 1 bis 5, 7 bis 9 und Abs. 3 des Gesetzes 
über das Kreditwesen, somit folgende Bankgeschäfte:

	 -	�die Annahme fremder Gelder als Einlagen ohne Rück-
sicht darauf, ob Zinsen vergütet werden 

		  (Einlagengeschäft);
	 -	�die Gewährung von Gelddarlehen und Akzeptkrediten 

(Kreditgeschäft);
	 -	�der Ankauf von Wechseln und Schecks 
		  (Diskontgeschäft);
	 -	�die Anschaffung und die Veräußerung von Wertpapie-

ren für andere (Effektengeschäft);
	 -	�die Verwahrung und die Verwaltung von Wertpapieren 

für andere (Depotgeschäft);

	 -	�die Eingehung der Verpflichtung, Darlehensforde-
rungen vor Fälligkeit zu erwerben;

	 -	�die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sons-
tigen Gewährleistungen für andere (Garantiegeschäft);

	 -	�die Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs 
und des Abrechnungsverkehrs (Girogeschäft).

2.		� Die UmweltBank ist zu allen Geschäften und Maßnah-
men berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens 
zu dienen geeignet sind. Sie kann insbesondere zu die-
sem Zweck auch Zweigniederlassungen und Tochterge-
sellschaften im In- und Ausland errichten, andere Unter-
nehmungen gründen, erwerben oder sich an solchen 
beteiligen sowie Beteiligungen als stiller Gesellschafter 
an der Aktiengesellschaft einräumen. 

§ 3
Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 4
Bekanntmachungen
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bun-
desanzeiger.

II. Grundkapital und Aktien

§ 5
Höhe und Einteilung des Grundkapitals
1.		� Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 

14.399.424,00 (in Worten: Euro vierzehn Millionen 
dreihundertneunundneunzigtausend vierhundertvier-
undzwanzig).

2. 	� Das Grundkapital ist eingeteilt in 5.538.240 Stückak-
tien. Die Aktien lauten auf den Inhaber.

3. 	� Der Anspruch auf Einzelverbriefung der Aktien wird  
ausgeschlossen.

4. 	� Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
befristet bis zum 27. Juni 2012 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft um bis zu EUR 7.199.712,00 
durch ein- und mehrmalige Ausgabe von bis zu 
2.769.120 auf den Inhaber lautenden Stückaktien im 
rechnerischen Nennwert von je Euro 2,60 gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand wird 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den 
weiteren Inhalt der Aktienrechte und die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung/en 
festzulegen. Das Bezugsrecht der Altaktionäre wird nicht 
ausgeschlossen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die 
Satzung nach Durchführung entsprechend anzupassen.
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§ 6
Stille Beteiligung und Genussrechte 
1. 	� Die Gesellschaft kann aufgrund eines Beschlusses der 

Hauptversammlung stille Beteiligungen an der Gesell-
schaft einräumen.

2. 	� Die Gesellschaft kann aufgrund eines Beschlusses der 
Hauptversammlung Genussrechte gewähren und in 
Genußscheinen verbriefen.

III. Vorstand

§ 7
Zusammensetzung und Geschäftsordnung
1. 	� Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. 

Der Aufsichtsrat bestimmt darüber hinaus die Zahl der 
Mitglieder des Vorstandes. Der Aufsichtsrat kann auch 
stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellen.

2. 	� Die Bestellung und Abberufung der Vorstandsmitglie-
der erfolgt durch den Aufsichtsrat.

3. 	� Der Vorstand gibt sich durch einstimmigen Beschluss 
aller Vorstandsmitglieder eine Geschäftsordnung, die 
der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf.

§ 8
Beschlüsse
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 
seiner Mitglieder mitwirkt. Die Beschlüsse des Vorstandes 
werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleich-
heit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

§ 9
Vertretung
Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des Vorstan-
des oder durch ein Mitglied des Vorstandes in Gemein-
schaft mit einem Prokuristen vertreten. Erteilung und 
Widerruf der Prokura erfolgen durch den Vorstand.

IV. Aufsichtsrat

§ 10
Zusammensetzung und Geschäftsordnung
1. 	� Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus drei Mit-

gliedern. 
2. 	� Der Aufsichtsrat wird für die Zeit bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für 
das zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit 
beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die 
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Scheidet ein Auf-

sichtsratsmitglied vor Ablauf der Wahlzeit aus, so ist das 
an seiner Stelle in den Aufsichtsrat eintretende Mitglied 
nur für die Zeit bis zum Ablauf der Wahlzeit der übrigen 
Aufsichtsratsmitglieder zu wählen.

3. 	� Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt unter 
Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist durch 
schriftliche Erklärung an den Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats oder den Vorstand niederlegen.

4. 	� Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 11
Vorsitzender des Aufsichtsrats
1. 	� Im Anschluss an eine Hauptversammlung, in der alle von 

der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmit-
glieder neu gewählt worden sind, findet eine Aufsichts-
ratssitzung statt, zu der es einer besonderen Einladung 
nicht bedarf. In dieser Sitzung wählt der Aufsichtsrat 
für die Dauer seiner Amtszeit unter dem Vorsitz des an 
Lebensjahren ältesten Aufsichtsratsmitgliedes aus seiner 
Mitte den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und seinen Stell-
vertreter. Scheidet der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder 
sein Stellvertreter während seiner Amtszeit aus, so hat der 
Aufsichtsrat unverzüglich eine Ersatzwahl vorzunehmen.

2. 	� Der Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden hat nur 
dann die gesetzlichen und satzungsgemäßen Rechte und 
Pflichten des Vorsitzenden, wenn dieser verhindert ist.

§ 12
Einberufung und Beschlussfassung
1. 	� Der Aufsichtsratsvorsitzende beruft die Sitzungen des 

Aufsichtsrats ein.
2. 	� Der Aufsichtsratsvorsitzende leitet die Sitzungen des 

Aufsichtsrats. Er bestimmt die Reihenfolge der Sitzungs-
gegenstände sowie die Art der Abstimmung, sofern der 
Aufsichtsrat im Einzelfall nichts anderes beschließt.

3. 	� Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu beste-
hen hat, persönlich oder durch schriftliche Stimmabgabe 
an der Beschlussfassung teilnehmen.

4. 	� Die Beschlussfassung kann auch ohne Einberufung einer 
Sitzung schriftlich, telegrafisch, per Telefax oder fern-
mündlich erfolgen, wenn der Vorsitzende des Aufsichts-
rats dies anordnet und kein Mitglied des Aufsichtsrats 
diesem Verfahren innerhalb einer vom Aufsichtsratsvor-
sitzenden bestimmten angemessenen Frist widerspricht.

5. 	� Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher 
Mehrheit gefasst, soweit nicht gesetzlich etwas anderes 
vorgesehen ist. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Aufsichtsratsvorsitzenden den Ausschlag.

6. 	� Die Niederschriften der Aufsichtsratsbeschlüsse sind 
vom amtierenden Vorsitzenden zu unterzeichnen. 
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7. 	� Willenserklärungen des Aufsichtsrats und seiner Aus-
schüsse sind im Namen des Aufsichtsrats durch den 
Aufsichtsratsvorsitzenden abzugeben.

8. 	� Die Mitglieder des Vorstandes sind berechtigt und ver-
pflichtet, an den Sitzungen des Aufsichtsrats teilzuneh-
men, wenn nicht durch besonderen Beschluss des Auf-
sichtsrats die Teilnahme ausgeschlossen wird. Bei der 
Beschlussfassung des Aufsichtsrats haben die Mitglieder 
des Vorstandes kein Stimmrecht. 

§ 13
Aufgaben des Aufsichtsrats
1. 	� Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands 

der Gesellschaft zu überwachen. Der Aufsichtsrat kann 
die Bücher und Schriften der UmweltBank sowie die 
Vermögensgegenstände einsehen und prüfen.

2. 	� Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, Änderungen der Sat-
zung, die nur die Fassung betreffen, vorzunehmen.

§ 14
Bildung von Ausschüssen
Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden 
und ihnen - soweit gesetzlich zulässig - auch Entscheidungs-
befugnisse übertragen.

§ 15
Vergütung
1. 	� Den Aufsichtsratsmitgliedern werden die zur Ausfüh-

rung ihrer Tätigkeit erforderlichen und nachgewiesenen 
Auslagen ersetzt.

2. 	� Die Höhe der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
bestimmt die Hauptversammlung.

3. 	� Die Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, 
soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt sind, 
die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rech-
nung zu stellen, und dieses Recht ausüben. 

V. Hauptversammlung

§ 16
Ort und Einberufung
1. 	� Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand ein-

berufen.
2.		� Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft 

oder an einem deutschen Börsenplatz statt.
3.		� Die Hauptversammlung ist mindestens 30 Tage vor 

dem Tage der Versammlung einzuberufen. Der Tag der 
Versammlung ist hierbei nicht mitzurechnen.

4.		� Die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus-
übung des Stimmrechts sind davon abhängig, dass sich 
die Aktionäre nicht später als am siebten Tage vor der 
Versammlung schriftlich bei der Gesellschaft anmel-
den. Für die Berechnung der Einberufungsfrist tritt an 
die Stelle des Tages der Versammlung der Tag, bis zu 
dessen Ablauf sich die Aktionäre vor der Versammlung 
anzumelden haben. Als Nachweis der Berechtigung zur 
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts ist ein in Textform erstellter Nachweis 
des Anteilsbesitzes eines zur Verwahrung von Wertpa-
pieren zugelassenen Institutes erforderlich und ausrei-
chend. Der Nachweis kann in deutscher oder englischer 
Sprache verfasst sein. Der Nachweis hat sich gemäß § 
123 Abs. 3, Satz 2, 3, 5 und 6 AktG auf den Beginn des 
21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen und 
muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hier-
für mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der 
Hauptversammlung vorliegen. Der Tag des Zugangs von 
Anmeldung und Nachweis des Anteilbesitzes und der 
Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen.

 
§ 17
Vorsitz in der Hauptversammlung
1. 	� Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsit-

zende des Aufsichtsrats oder im Falle seiner Verhinde-
rung sein Stellvertreter und, falls auch dieser verhindert 
ist, ein sonstiges vom Aufsichtsrat zu bestimmendes 
Aufsichtsratsmitglied. Für den Fall, dass keine dieser 
Personen den Vorsitz übernimmt, wird der Versamm-
lungsleiter unter Leitung des ältesten anwesenden 
Aktionärs durch die Hauptversammlung gewählt.

2.		� Der Versammlungsleiter kann unter dem Gesichtspunkt 
der Sachdienlichkeit eine von der Ankündigung in der 
Tagesordnung abweichende Reihenfolge der Verhand-
lungsgegenstände bestimmen. Er bestimmt ferner die 
Art der Verhandlung und die Form der Abstimmung.

3.		� Der Vorsitzende ist ferner ermächtigt, das Frage- und 
Rederecht des einzelnen Aktionärs zeitlich angemes-
sen zu beschränken. Er kann insbesondere bereits zu 
Beginn oder während der Hauptversammlung den 
zeitlichen Rahmen für den ganzen Verlauf der Haupt-
versammlung, für die Aussprache zu den einzelnen 
Tagesordnungspunkten sowie für den einzelnen Frage- 
und Redebeitrag angemessen festsetzen.

§ 18
Beschlussfassung
1. 	� Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine 

Stimme.
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2. 	� Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit 
nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenste-
hen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
und, sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit 
eine Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfachen 
Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen 
Grundkapitals gefasst.

3. 	� Beschlüsse über eine Kapitalerhöhung (§ 182 I AktG) 
sowie stille Beteiligungen und Genussrechte (§ 6 der 
Satzung) werden mit mindestens drei Viertel der abge-
gebenen Stimmen und mit drei Viertel des bei der 
Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst. 

4. 	� Sofern bei Wahlen von Aufsichtsratsmitgliedern im 
ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit nicht 
erreicht wird, findet eine Stichwahl zwischen den beiden 
Personen statt, die die höchsten Stimmenzahlen erhalten 
haben. Bei gleicher Stimmenzahl im zweiten Wahlgang 
entscheidet das Los.

VI. Umweltrat

§ 19
Funktion
Der Umweltrat hat Beratungsfunktion gegenüber den 
gesetzlichen Organen und tritt regelmäßig zu Informa-
tions- und Beratungsgesprächen zusammen. Soweit gesetz-
lich zulässig, können dem Umweltrat im Rahmen der 
Geschäftsordnung weitere Aufgaben übertragen werden.
  
§ 20
Zusammensetzung
1. 	� Der Vorstand bestimmt die Zahl der Mitglieder des 

Umweltrats. Umweltratsmitglieder können Gesell-
schafter oder Dritte sein. Sie sollen über die nötige 
Sachkenntnis und Erfahrung in ökologischen oder öko-
nomischen Fragen verfügen, die dem Umfang und der 
Bedeutung ihres Amtes entsprechen. Dem Umweltrat 
dürfen keine Mitglieder des Vorstands oder des Auf-
sichtsrats angehören.

2. 	� Der Vorstand bestellt die Mitglieder des Umweltrats und 
beruft sie ab. Bestellung und Abberufung bedürfen der 
Zustimmung des Aufsichtsrats.

§ 21
Innere Ordnung 
1. 	� Der Umweltrat wählt nach jeder Änderung seiner  

Zusammensetzung aus seiner Mitte einen Umweltrats-

vorsitzenden. Der Umweltratsvorsitzende vertritt den 
Umweltrat nach außen.

2. 	� Der Umweltrat kann vom Vorstand, vom Aufsichtsrats-
vorsitzenden oder vom Umweltratsvorsitzenden einbe-
rufen werden. Er tritt zusammen, sooft es die Erfüllung 
seiner Aufgabe erfordert. 

3. 	� Vorstand und Aufsichtsrat sind zur Teilnahme an den 
Umweltratssitzungen berechtigt.

4. 	� Im Übrigen kann der Vorstand dem Umweltrat eine 
Geschäftsordnung geben. Die Geschäftsordnung bedarf 
der Zustimmung des Aufsichtsrats.

§ 22
Vergütung 
1. 	� Den Umweltratsmitgliedern werden die zur Ausfüh-

rung ihrer Tätigkeit erforderlichen und nachgewiesenen 
Auslagen ersetzt.

2. 	� Die Höhe der Vergütung der Umweltratsmitglieder 
bestimmt die Hauptversammlung.

3. 	� Die Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, 
soweit die Mitglieder des Umweltrats berechtigt sind, 
die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rech-
nung zu stellen, und dieses Recht ausüben.

VII. Jahresabschluss

§ 23
Jahresabschluss
1. 	� Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des 

Geschäftsjahres den Jahresabschluss sowie den Lage-
bericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen 
und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Unverzüglich 
nach Eingang des Prüfungsberichtes der Abschlussprü-
fer hat der Vorstand den Jahresabschluss, den Lagebe-
richt und den Prüfungsbericht dem Aufsichtsrat vorzu-
legen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den 
Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung 
für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will.

2. 	� Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats über das 
Ergebnis seiner Prüfung hat der Vorstand unverzüglich 
die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen, die 
innerhalb der ersten sechs Monate eines jeden Geschäfts-
jahres stattzufinden hat. Sie beschließt insbesondere über 
die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats 
sowie über die Verwendung des Bilanzgewinns.
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